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Peter Kummer

Altes weicht Neuem

Beachte auch den Aufsatz

«50 Jahre bauliche
Entwicklung in Meilen»
von Heiner Peter im
HB 1995, S. 57-77.

In Meilen wird gebaut - das ist nichts Besonderes und hat

schon fürden Grossteil des 20. Jahrhunderts gegolten. Nach

langer Stagnation im 19. Jahrhundert wuchs Meilen - neben

anderen Ursachen - als Folge des Bahnbaus, der Elektrifizierung

der Bahnlinie, der Einführung des Taktfahrplans und

der S-Bahn. Lange Zeit geschah dies hauptsächlich durch

eine zumeist lockere Überbauung neuer Parzellen.

Seit einigen Jahren hat sich sich dies schon aufeinen flüchtigen und

subjektiven Blick hin geändert. Nicht nur reihen sich Neubauten deutlich

dichter aneinander, sondern auch seit alters vertraute Strassen-

züge und Quartiere haben ihr Gesicht verändert, indem bestehende

Häuser abgebrochen und durch neue ersetzt worden sind.
Rechtliche Grundlage dieser Entwicklung ist, dass die Meilemer

Bauordnung von 1995, abgestützt durch das 1992 revidierte Pla-

nungs- und Baugesetz, mehr Spielraum beim Bauen gewährt und
auf der neuen Basis der Baumassen- statt der Ausnützungsziffer
eine massvolle Verdichtung erlaubt. Ob man diese Verdichtung in

jedem Fall als massvoll bezeichnen will, ist eine Ermessensfrage.
Tatsache bleibt, dass der Anreiz sich verstärkt hat, bestehende Bauten

durch neue zu ersetzen.
Diesen Prozess lückenlos dokumentieren zu wollen, wäre eine Sisy-

phus-Arbeit. So wollen wir uns mit exemplarischen Hinweisen begnügen.

Wir haben zu diesem Zweck die Bauabteilung der Gemeinde

um Bildunterlagen über abgebrochene Bauten der allerletzten Zeit
gebeten, diese Dokumentation punktuell ergänzt und den vorliegenden
Beispielen abgebrochener Bauten die Ersatzbauten gegenübergestellt.

Die Neuaufnahmen sind wo immer möglich aus derselben

Perspektive aufgenommen wie die Vorgängerbauten, ausser dort, wo
der Nachfolgebau aus einem anderen Blickwinkel eine repräsentativere
Seite zeigt. In einzelnen Fällen, wo der Ersatzbau noch gar nicht
steht, bilden wir Unterlagen ab, die wir von den zuständigen
Architekturbüros erhalten haben.
Was zeigt die Gegenüberstellung? Obwohl die gezeigte Bilderreihe

nur eine kurze Zeitspanne umfasst und die einzelnen Wachten nicht
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gleichmässig vertreten sind, lassen sich doch ein paar Schlussfolgerungen

ziehen, die als repräsentativ für die heutige Epoche und die

ganze Gemeinde gelten können:
1. Die abgebrochenen Bauten stammen alle aus dem vergangenen
Jahrhundert, sind also nicht wirklich alt. Das älteste Beispiel datiert
aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts, das jüngste ist kaum dreissig
Jahre alt.
2. Aus Einfamilienhäusern mit respektabler Gartenfläche wurden

- der Verdichtungsabsicht entsprechend - zumeist Mehrfamilienbzw.

Terrassenhäuser.
3. Die Ersatzbauten sind ausnahmslos Wohnbauten, während sich

unter den Vorgängern auch landwirtschaftliche und gewerbliche



Bauten befanden, darunter der Werkhof der renommierten Firma

Stump AG. Meilen wird also sichtbar immer mehr zur reinen
Wohngemeinde (wobei in Wohnungen auch Betriebe des

Dienstleistungssektors installiert sein können).
4. Während die bis 1967 gültige Bauordnung von 1949, ausser für
An- und Nebenbauten, noch keine Flachdächer zuliess, sind nun,
rund fünfzig Jahre später, Neubauten mit Satteldach ganz seltene
Ausnahmen geworden. Der dörfliche Charakter der Gemeinde
schwindet.
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